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Zivilrechtliche Grundlagen§ 1 

A. Vereinsbegriff 
Art. 9 Abs. 1 GG garantiert die Vereinsfreiheit: Alle Deutschen haben das Recht, Vereine und Ge-
sellschaften zu gründen. Das BGB regelt in §§ 21 ff das Vereinsrecht. Dabei defi niert das BGB den 
Begriff „Verein“ nicht. Das Reichsgericht hat 1934 den Verein defi niert:
„Der Verein ist eine auf Dauer berechnete Verbindung einer größeren Anzahl von Per sonen zur 
Erreichung eines gemeinsamen Zwecks, die nach ihrer Satzung körper schaftlich organisiert ist, 
einen Gesamtnamen führt und auf einen wechselnden Mit gliederbestand angelegt ist.“1

Das BGB unterscheidet wirtschaftliche Vereine und nicht wirtschaftliche Vereine. Die nicht wirt-
schaftlichen Vereine können als nicht rechtsfähiger Verein oder als rechtsfähiger Verein organi-
siert sein.

wirtschaftlicher Verein 

rechtsfähiger 
Idealverein („e.V.“) 

nicht rechtsfähiger 
Idealverein 

nicht wirtschaftlicher 
Verein

(„Idealverein“) 

Verein
i.S.d. §§ 21 ff BGB 

nicht
rechtsfähiger 

wirtschaftlicher 
Verein

rechtsfähiger 
wirtschaftlicher 

Verein
(konzessioniert) 

Wirtschaftlicher VereinI. 
Ein Verein, dessen Zweck auf einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb gerichtet ist, ist ein wirt-
schaftlicher Verein i.S.d. § 22 BGB. Ein solcher wirtschaftlicher Verein kommt in der Praxis äu-
ßerst selten vor. Dabei ist zu beachten, dass längst nicht jede wirtschaftliche Be tätigung eines Ver-
eins dazu führt, dass er als wirtschaftlicher Verein i.S.d. § 22 BGB gilt. 

1  RG v. 18.1.1943, RGZ 143, 212 

A.

1

2
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Beim wirtschaftlichen Verein steht die wirtschaftliche Betätigung im Vordergrund. Er agiert wie 
ein anderes wirtschaftliches Unternehmen, etwa eine AG oder eine GmbH. Da in den §§ 21 ff 
BGB Gläubigerschutzvorschriften – wie sie für andere Unternehmen gelten – fehlen, macht § 22 
BGB die Rechtsfähigkeit eines wirtschaftlichen Vereins von einer staatlichen Anerkennung ab-
hängig. Diese staatliche Konzessionierung soll nur erfolgen, wenn es für den Verein unzumutbar 
wäre, sich als AG, GmbH oder Genossenschaft zu or ganisieren.2 § 22 BGB ist dabei als Ausnah-
mevorschrift konzipiert, die staatliche Verlei hung der Rechtsfähigkeit soll nicht die Regel sein. 
Für die Verleihung zuständig sind die Bundesländer.3

Beispiele für die in der Praxis seltenen wirtschaftlichen Vereine sind:4

Rentenvereine, ■

Wohnungsbauvereine, ■

Sterbekassenvereine, ■

Verein Kieler Hafenfest ■ 5,
Einkaufskooperationen ■ 6,
Funktaxizentralen, ■

Abrechnungsstellen für Angehörige der Heilberufe. ■

Nicht wirtschaftlicher Verein („Idealverein“)II. 
Idealvereine sind Vereine, bei denen die wirtschaftliche Betätigung nicht im Vordergrund steht. 
Die Abgrenzung zwischen einem wirtschaftlichen Verein i.S.d. § 22 BGB und ei nem nicht wirt-
schaftlichen Verein, der einer (unschädlichen) wirtschaftlichen Betätigung nachgeht, ist mitunter 
schwierig. Die Rechtsprechung geht von einem wirtschaftlichen Verein aus, wenn sich der Verein 
nach Satzung und tatsächlicher Praxis vorwiegend und dauernd nach außen entgeltlich betätigt 
und dabei vermögenswerte Vorteile für den Ver ein oder unmittelbar für die Mitglieder erstrebt.

Praxishinweis: !
Stellt die wirtschaftliche Betätigung eines Vereins – nach Satzung und tatsächlicher Praxis – lediglich einen Nebenzweck dar, 

handelt es sich um einen nicht wirtschaftli chen Verein („Nebenzweckprivileg“). Ein Nebenzweck wird angenommen, wenn 

der wirtschaftliche Geschäftsbetrieb untergeordnet ist und nur dazu dient, den ideellen Hauptzweck des Vereins zu ermögli-

chen und ihm die hierfür erforderlichen fi nanziel len Mittel zu verschaff en.

Wirtschaftlicher und nicht wirtschaftlicher Verein werden vom BGB unterschiedlich be handelt:
der wirtschaftliche Verein erhält seine Rechtsfähigkeit durch staatliche Verleihung, der nicht wirt-
schaftliche Verein erhält seine Rechtsfähigkeit mit Eintragung in das Ver einsregister.
Beispiele für nicht wirtschaftliche Vereine, also Idealvereine, sind: 

Berufs- und Interessenverbände ■ 7,

2 BGH v. 29.9.1982 – I ZR 88/80, BGHZ 85, 89.
3 Die Zuständigkeit in den Bundesländern richtet sich nach dem jeweiligen Landesrecht, vgl. Wöhrle-Himmel, S. 66.
4 Bei den Beispielen handelt es sich um Einzelfallentscheidungen aus Rechtsprechung und Literatur. Da die 

Rechtsprechung uneinheitlich ist und sich kaum objektive Abgrenzungskriterien aufstellen lassen, ist jeweils eine 
kritische Einzelfallprüfung anzuraten.

5 Schleswig-Holsteinisches OLG v. 4.1.2001, DB 2001, 1609.
6 OLG Hamm v. 20.01.20001, DB 2000, 916.
7 OLG Stuttgart, Rpfl. 1970, 334.
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Arbeitgeberverbände ■ 8,
Kassenärztliche Vereinigungen ■ 9,
Haus- und Grundbesitzervereine ■ 10,
Lohnsteuerhilfevereine. ■ 11

Die folgenden Ausführungen dieses Buches beschränken sich auf die nicht wirtschaftli chen Ver-
eine, die Idealvereine.

Nicht rechtsfähiger VereinIII. 
Der Idealverein kann als rechtsfähiger oder nicht rechtsfähiger Verein organisiert sein. Ist ein Ver-
ein gegründet, aber nicht im Vereinsregister eingetragen, ist er nicht rechtsfähig. Auf den nicht 
rechtsfähigen Verein finden grds. die §§ 705 ff BGB (Vorschriften über die BGB-Gesellschaft) 
Anwendung. Der nicht rechtsfähige Verein ist keine Körperschaft, sondern ein Personenzusam-
menschluss. Da der Verein keine eigene Rechtsfähigkeit be sitzt, sind die Vereinsmitglieder selbst 
in gesamthänderischer Verbundenheit Träger der Rechte und Pflichten. 

Praxishinweis: !
Obwohl nach § 54 BGB die Vorschriften der BGB-Gesellschaft (§§ 705 ff  BGB) auf den nicht rechtsfähigen Verein Anwendung 

fi nden, hat sich in Rechtsprechung und Literatur die Auff assung durchgesetzt, dass auch auf den nicht rechtsfähigen Verein 

weitgehend die Vorschriften des BGB für den rechtsfähigen Verein anzuwenden sind.12

Wesensmerkmale des nicht rechtsfähigen Vereins sind:
Träger der Rechte und Pflichten sind die Vereinsmitglieder und nicht der Verein selbst. ■

Die Vereinsmitglieder haften persönlich als Gesamtschuldner. ■

Der nicht rechtsfähige Verein hat kein Klagerecht, ■

keine Grundbuchfähigkeit und ■

keine Erbfähigkeit. ■

Praxishinweis: !
Das Steuerrecht unterscheidet nicht zwischen dem rechtsfähigen und dem nicht rechts fähigen Verein. Sowohl der nicht rechts-

fähige Verein als auch der rechtsfähige Verein können die Steuerbegünstigungen nach §§ 51 ff  AO in Anspruch nehmen.

Rechtsfähiger VereinIV. 
Durch Eintragung ins Vereinsregister erlangt ein Verein Rechtsfähigkeit (§ 21 BGB). Der rechts-
fähige Verein ist selbst Träger von Rechten und Pflichten:

vermögensrechtliche Rechtsfähigkeit (Erwerb und Übertragung von Eigentum), ■

8 RGZ 85, 256
9 RGZ 83, 231, a.A. LG Bonn v. 1.7.1985, MDR 1986, 53.
10 BFH v. 4.10.1983 – VII R 168/82, BB 1984, 459.
11 OLG Celle v. 01.10.1975, NJW 1976, 197.
12 Stöber, Handbuch zum Vereinsrecht, Rz. 1235; Wöhrle-Himmel, S. 71, BGH v. 6.10.1964 – VI ZR 176/63, BGHZ 42, 

210 (215).
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Recht, Geschäfte abzuschließen, ■

Klagerecht, ■

Grundbuchfähigkeit, ■

Erbfähigkeit, ■

Grundrechtsfähigkeit (Art 19 Abs. 3 GG). ■

Als juristische Person haftet der Verein mit seinem Vereinsvermögen. Die Vereinsmit glieder und 
der Vorstand haften grds. nicht persönlich.13

Praxishinweis: !
Bei der Entscheidung, ob der zu gründende Verein ein rechtsfähiger oder ein nicht rechtsfähiger Verein wird, sollten Sie insbe-

sondere folgende Aspekte berücksichtigen:

Beim rechtsfähigen Verein ist die Haftung grds. auf das Vereinsvermögen be schränkt. Die Mitglieder und der Vorstand  ■

haften grds. nicht persönlich.

Soll der Verein von öff entlichen Stellen Zuschüsse oder andere Gelder empfan gen, ist nach den Zuschussrichtlinien im  ■

Regelfall Voraussetzung, dass der Verein rechtsfähig ist.

B. Gründung des Vereins
Schon bei der Vereinsgründung sollten Sie daran denken, dass die Weichen für bestimmte Frage-
stellungen etwa „Soll der Verein gemeinnützig sein?“, frühzeitig gestellt werden müssen.

Gründung des rechtsfähigen VereinsI. 
Die Vereinsgründung kann in drei Stufen erfolgen: Vorgründungsgesellschaft – Vorverein und 
eingetragener Verein.14 Eine Vorgründungsgesellschaft ist nicht notwendig. In der Pra xis werden 
sich die Gründer mit Einigung über die Satzung gleich zu einem Vorverein zusammenschließen. 
Die „Feststellung der Vereinssatzung“ ist der eigentliche Grün dungsakt.

Vorverein1. 
Die Vereinsgründer haben zunächst eine Satzung zu erarbeiten.15 Die Ei nigung der Gründungs-
mitglieder über den Satzungsentwurf stellt den Gründungsakt des (Vor-)Vereins dar.
Grundsätzlich ist es ausreichend, wenn mindestens zwei Personen den Satzungsentwurf beschlie-
ßen. In der Praxis hat es sich jedoch als empfehlenswert erwiesen, dass mindes tens sieben Per-
sonen sich über den Satzungsentwurf einigen, da § 56 BGB vorsieht, dass das Amtsgericht die Ein-
tragung verweigern kann, wenn weniger als sieben Mitglieder vorhanden sind.16

Die von den Vereinsgründern beschlossene Satzung stellt einen Vertrag dar.17 Um diesen Vertrag 
schließen zu können, müssen die Gründer das 18. Lebensjahr vollendet haben (§§ 104 ff BGB). 

13 Vgl. § 1 Rn. 27, § 7 Rn. 13 ff.
14 Wöhrle-Himmel S. 44
15 Vgl. § 1 Rn. 12 ff.
16 Wöhrle-Himmel S. 51
17 Vertrag besonderer Art zwischen den Gründern, vgl. Soergel/Hadding § 25 Rz. 17, Schauhoff, § 2 Rz. 7.

B
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B. Gründung des Vereins

Minderjährige kommen als Gründer nur in Ausnahmefällen in Betracht, wenn die Gründung für 
sie keinen rechtlichen Nachteil mit sich bringt und die gesetzli chen Vertreter zugestimmt haben 
(§ 107 BGB). Juristische Personen, insbesondere andere rechtsfähige Vereine, können Gründer 
sein.
Mit Beschluss der Satzung ist der Vorverein entstanden. Zweck des Vorvereins ist es, al les Not-
wendige zu unternehmen, damit der Verein in das Vereinsregister eingetragen wird und damit die 
Rechtsfähigkeit erhält. Der Vorverein ist damit regelmäßig nur ein Durch laufstadium.
Der Vorstand vertritt den Vorverein und hat ihn zur Eintragung ins Vereinsregister anzu melden.

Praxishinweis: !
In diesem Stadium stellt der Vorverein einen (noch) nicht rechtsfähigen Verein dar. Handelt der Vorstand für den Vorverein, 

haftet er persönlich.18

2. Anmeldung zum Vereinsregister
Der Vorstand hat den Verein zur Eintragung ins Vereinsregister anzumelden. Die Anmel dung hat 
in öffentlich beglaubigter Form zu erfolgen.19 Der Anmeldung sind beizufügen:

die Satzung in Urschrift und Abschrift, ■

eine Abschrift der Urkunden über die Bestellung des Vorstands. ■

Die Satzung soll von mindestens sieben Mitgliedern unterzeichnet sein und die Angabe des Tags 
der Errichtung enthalten.20

Praxishinweis: !
Der Notar beglaubigt lediglich die Unterschrift der Gründungsmitglieder, er prüft nicht den Inhalt der Urkunde.

Für die Eintragung ist das Amtsgericht zuständig, in dessen Bezirk der Verein seinen Sitz hat.21 
Das Registergericht hat eine umfassende Befugnis zu prüfen, ob die Voraussetzun gen der §§ 56 
bis 59 BGB (Mindestmitgliederzahl, Mindesterfordernisse an die Vereins satzung, Sollinhalt der 
Vereinssatzung, Anmeldungserfordernisse) erfüllt sind. Sind diese Erfordernisse nicht erfüllt, hat 
das Amtsgericht die Anmeldung zurückzuweisen.22

3. Eintragung ins Vereinsregister
Bei der Eintragung sind der Name und der Sitz des Vereins, der Tag der Errichtung der Satzung, 
die Mitglieder des Vorstands und ihre Vertretungsmacht anzugeben.23 Mit der Ein tragung erhält 
der Name des Vereins den Zusatz „eingetragener Verein“.24 Die Abkür zung „e.V.“ ist zulässig. Die 
Rechtsfähigkeit erhält der Verein mit sei ner Eintragung ins Vereinsregister (konstitutive Wirkung 
der Eintragung).

18 § 54 Satz 2 BGB.
19 § 77 BGB.
20 § 59 BGB.
21 § 55 BGB.
22 § 60 BGB.
23 § 64 BGB.
24 § 65 BGB.
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Praxishinweis: !
Die Eintragung ins Vereinsregister ist gebührenpfl ichtig. Für gemeinnützige Vereine kommt ggf. eine Gebührenbefreiung in 

Betracht.

Gründung des nicht rechtsfähigen VereinsII. 
Der nicht rechtsfähige Verein entsteht durch Einigung der Gründer über die Satzung. Da bei sind 
die gleichen Erfordernisse notwendig, die auch bei Gründung eines eingetragenen Vereins vorlie-
gen müssen (vgl. § 1 Rn. 8 ff), es erfolgt lediglich keine Anmeldung zum Vereinsregister.

Praxishinweis: !
Der nicht rechtsfähige Verein kann bereits von zwei Mitgliedern gegründet werden. Die gelegentlich in der Literatur vertretene 

Auff assung, Vereine mit sehr geringer Mitgliederzahl seien nicht als Vereine, sondern als BGB-Gesellschaften zu beurteilen, ist 

falsch.25

C. Satzung
§ 21 ff BGB regelt die Rechtsbeziehungen zwischen den Vereinsmitgliedern untereinan der und 
die Rechtsbeziehungen zwischen dem Verein und seinen Mitgliedern. Dabei ist zu beachten, dass 
eine ganze Reihe der Vorschriften in den §§ 21 ff BGB dispositiv sind, also abweichend gere-
gelt werden können. Eine solche abweichende Regelung erfolgt regelmä ßig in der Vereinssatzung 
(Vereinsautonomie).

Notwendiger Inhalt der SatzungI. 
Die Mindesterfordernisse an die Vereinssatzung ergeben sich aus § 57 BGB: Die Sat zung muss 

den Zweck,  ■

den Namen und ■

den Sitz des Vereins enthalten. ■

Die Sollanforderungen nach § 58 BGB sind:
Bestimmungen über den Eintritt und Austritt der Mitglieder, ■

Bestimmungen darüber, ob und welche Beiträge von den Mitgliedern zu leisten sind, ■

Bestimmungen über die Bildung des Vorstands, ■

Bestimmungen über die Voraussetzungen, unter denen die Mitgliederversammlung zu be- ■

rufen ist, über die Form der Berufung und über die Beurkundung der Beschlüsse.

Praxishinweis: !
Das Amtsgericht prüft vor der Eintragung, ob diese Anforderungen erfüllt sind. Fehlt eine Mindestangabe oder eine Sollanga-

be, hat das Amtsgericht die Eintragung abzu lehnen. Ist die Satzung trotzdem im Vereinsregister eingetragen worden, ist zu 

unter scheiden:

25 Wöhrle-Himmel, S. 52.
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fehlt eine Mindesteintragung, kann der Verein auch noch später von Amts we gen aus dem Vereinsregister gelöscht  ■

werden,26

fehlt lediglich eine Sollangabe, kann eine bereits erfolgte Eintragung nicht von Amts wegen gelöscht werden. ■

Vereinszweck1. 
Nach dem Grundsatz der freien Zweckbestimmung kann jeder ideelle oder wirtschaftliche Zweck 
Vereinszweck sein. Einschränkungen ergeben sich aus §§ 124, 138 BGB, wonach der Zweck nicht 
gegen die verfassungsmäßige Ordnung, Strafgesetze oder andere gesetz liche Vorschriften oder ge-
gen die guten Sitten verstoßen darf. Hat der Verein einen wirt schaftlichen Zweck, ist er ein wirt-
schaftlicher Verein i.S.d. § 22 BGB, der nicht in das Vereinsregister eingetragen werden kann.27

Praxishinweis: !
Strebt der Verein die Gemeinnützigkeit i.S.d. §§ 51 ff  AO an, so ist bereits bei der Formulierung des Vereinszwecks darauf zu 

achten, dass die Anforderungen des Ge meinnützigkeitsrechts erfüllt werden (vgl. § 3 Rn. 153). Nach § 60 Abs. 1 AO sind die 

Satzungszwecke und die Art ihrer Verwirklichung so genau zu bestimmen, dass eine Nachprüfung der satzungsmäßigen 

Voraussetzungen der Steuervergünstigungen aufgrund der Satzung möglich ist. Die Anforderungen des Steuerrechts gehen 

damit über die Anforderungen des Vereinsrechts hinaus!

Nach § 60 Abs. 1 AO müssen die Satzungszwecke und die Art ihrer Verwirklichung so genau be-
stimmt sein, daß aufgrund der Satzung geprüft werden kann, ob die satzungsmä ßigen Voraus-
setzungen für die Steuerbefreiung gegeben sind (sog. formelle Satzungs mäßigkeit). Diese ge-
setzlich geforderte Festschreibung der Satzungszwecke und der Art ihrer Verwirkli chung in der 
Satzung hat die Funktion eines Buchnachweises28. Die zustän dige Finanzbehörde soll in die Lage 
versetzt werden, schon anhand der Satzung prüfen zu können, ob der Verein ausschließlich steu-
erbegünstigte Zwecke verfolgt. Der formellen Satzungsmäßigkeit wird zwar genügt, wenn sich die 
satzungsmäßigen Voraus setzungen für die Steuervergünstigungen aufgrund einer Auslegung al-
ler Satzungsbe stimmungen ergeben. Außerhalb der Satzung getroffene Vereinbarun gen oder die 
Bezug nahme auf Regelungen in anderen Satzungen dürfen bei der Auslegung aber nicht berück-
sichtigt werden, da § 60 Abs. 1 AO eine Prüfungsmöglich keit „aufgrund der Satzung“ for dert.29 

Praxishinweis: !
Der BFH vertritt die Rechtsauff assung, dass in der Satzung nicht explizit eine Formu lierung enthalten sein müsse, dass der Ver-

ein die gemeinnützigen Zwecke „aus schließlich“ und „unmittelbar“ verfolgt.30 Die „Ausschließlichkeit“ und „Unmittelbar keit“ 

muss sich aber zweifelsfrei dem Satzungsinhalt entnehmen lassen. Die Finanz verwaltung wendet diese BFH-Rechtsprechung 

nicht allgemein an.31 In der Praxis sollte deshalb – um unnötige Streitigkeiten mit der Finanzverwaltung zu vermeiden – wei-

terhin von der Mustersatzung ausgegangen werden (vgl. § 3 Rn. 155).

26 §§ 159, 142, 143 FGG
27 Vgl. § 1 Rn. 2.
28 BFH v. 26.02.1992 –  I R 47/89, BFH/NV 1992, 695, BFH v. 13.08.1997 – I R 19/96, BStBl. II 1997, 794.
29 BFH v. 10.11.1998 – I R 95/97, BFH/NV 1999, 739.
30 BFH v. 14.07.2004 – I R 94/02, BStBl. II 2005, 721.
31 BMF v. 20.09.2005 – IV C 4 – S-0181 – 9/05, BStBl. I 2005, 902 (Nichtanwendungserlass), ablehnend: Wachter, ZEV 

2005, 524.
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Name2. 
Der Verein kann seinen Namen frei wählen. Schranken ergeben sich durch die Grundsätze der 
Namenswahrheit und Namensklarheit und das Gebot der Unterscheidungsfähigkeit des Namens. 
Die zu § 12 BGB (Namensrecht), §§ 5, 15 MarkenG (früher: § 16 UWG) und zum Firmenrecht 
entwickelten Grundsätze gelten für die Namenswahl eines Vereins ent sprechend.32

Der Grundsatz der Namenswahrheit verlangt, dass der Vereinsname nicht über Zweck, Bedeu-
tung, Art, Alter und Größe im Rechtsverkehr täuschen darf.33 Nach dem Gebot der Unterschei-
dungsfähigkeit soll sich der Name des Vereins von den Namen der an dem selben Ort oder in 
derselben Gemeinde bestehenden eingetragenen Vereine deutlich unter scheiden.34

Sitz3. 
Der Vereinssitz muss sich nach § 57 BGB zwingend aus der Satzung ergeben. Der sat zungsmäßige 
Vereinssitz kann innerhalb Deutschlands frei gewählt werden und muss nicht mit dem Verwal-
tungssitz des Vereins übereinstimmen.

Eintritt und Austritt4. 
Die Satzung soll Regelungen zum Eintritt und Austritt der Mitglieder enthalten (vgl. § 1 Rn. 21). 
Wie diese Regelungen zu fassen sind, schreibt das BGB nicht vor, aus § 39 BGB ergibt sich nur 
das Austrittsrechts des Mitglieds. Die gesetzliche Vorschrift des § 38 BGB zur Mitgliedschaft kann 
durch die Satzung abweichend geregelt werden.

Vereinsorgane (Vorstand, Mitgliederversammlung)5. 
Die Satzung soll Bestimmungen über die Zusammensetzung des Vorstands (vgl. § 1 Rn. 23) und 
Bestimmungen über die Mitgliederversammlung (vgl. § 1 Rn. 22) enthalten.

Beitragspfl icht6. 
Die Satzung hat festzulegen, ob die Mitglieder Beiträge zahlen müssen. Die Entscheidung über die 
Höhe der Mitgliedsbeiträge kann durch die Satzung einem Vereinsorgan (Mit gliederversammlung, 
Vorstand) übertragen werden. 

Beispiel: >
„Die Mitgliederversammlung [Der Vorstand] stellt eine Beitragsordnung auf“.

32 Wöhrle-Himmel, S. 80.
33 OLG Hamm v. 26.7.1999, DB 1999, 2002.
34 § 57 Abs. 2 BGB.
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